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Sonnabend den i. Januar 1314.

V r r 0 r d ^ u n g'
über die Bildung des Bergischeu Landsturms.

Um die künftige Unebbängigfeit De utschlandS

za sichern-, ist von den dopen verbündeten Mochten

bestimmt worden, daß, da^ wo es zur Erreichung

jenes großen Zwecke- noihig. sey, außer den regu.

laren Truppen auch der Landsturm gebildet und

in Thatizkeit gesetzt werde» solle.
Die,Loge des hiesigen Landes^, die NLbe-deA

KkindeS., die Möglichkeit partüller Invasionen, der
eigne lebendige Wille des wahrhaft Deutsch gesinn¬
ten VotkeS — Alles sordert .lout zur schleunigsten
Bildung des Dergjschkü. Landsturms auf.

Dieser soll.daher jetzt sofort aus die, in folgen-
den Bestimmungen-sestge^etzte- Art eingerichtet undi
jhatig gemacht werden.

> Ich füge-dieser Lffenllichen Bekanntmachung keine
Aussyrderung z« deren treuer. Erfüllung bey. - Ich.
weiß, daß es nur der obrigkeitlichen Suttzorisation
bedarf, ganze Schaaren ehrwürdiger Männer und
kraftvoller Jüngliug» zu den-Bannern. deS Land.
sturchS eilen- zu sehen, wie es schon im Siebenge.
hirgs geschehen ist und zu unfern Freiwilligen im-
ganzen Lande geschah und täglich geschiehe«.

Wenn ein Volk, daS lange Jahre unter frem,
der Knechtschaft gelegen, für seine Selbstständigkeit
,»stehet, dann muß! dieser-heilige Kampf ein alli

gemeiner seyn. Kein Alter, kein Stand, keinGeschlecht war von dem harten Druck-befreyet,
der dieses Land in riefe Entehrung und Nvth dar¬
nieder beugte. So erhebe sich denn.jeglicher Stand,
jegliches Geschlecht und jeglrcheS Alter, gegen seine
furchtbare Rückkehr- kraftvoll zu. kämpfen — und
im Kampfe für Freiheit'und Eiaenihum, für Si¬
cherheit und Ehrefür Wahrheit uwd Glauben/

lieber ruhmvoll zu sterben, als ohne Vaterland

schmachvoll zu leben!

Düsseldorf, am Tage der Geburt unserS Herrn

und Heilandes 18IZ.
Der provisorische General. Gouverneur

Justus Grüner.
Bestimmun-gen

für die Einrichtung des Landsturms-
§. r. Der Landsturm wird ohne Verzug in den»

- ganzen General - Tovverntment Bcrg orgonisirt.
§. 2.- Derselbe wird in Banner eingertzeilt.

Diese zerfallen nach der Ldkoliiät und Bcrvlkerui g
,n U n rer - B an n e r, zu fünf, sechs und acht
Compagnien; jede Compagnie ist §o bis 1 0-0 Man,,
stark. Die Kompagnie wird in zwey Züge gethcikt,
die zwcy Kctirn hoch, daS erste Glied wo möglich
mit Feuer - Gewehren , daS zweite Glied mit Picken
bewaffnet- sich aufstellt. Jeder Zug wird von einem
Offizier geführt, die Unter-Offiziere vertheilen sich
hinter den Zügen-.

Jedem Banner ist ein Ober-Banner
vorgesetzt, welcher den Befehl über die zu demsel.
den- stoßenden Banner führt. Der Befehlshaber
eines solchen wird Unter-Bas» er genannt.
Die Compagnie wird durch einen Hauptmann ge¬
führt, welchem ein Ober- und ein Unter-Lieutenont
zugevrdnet sind. Von ersiere» werden 8 Unter-
Offiziere mit Zuziehung seiner Offiziere per Com.
pagnie gewählt Der beste und geschickteste ist
Feldwebel. Der, Unterbanner'muß die Wahl der¬
selben bestätigen. Der Ober-Banner hat Mehrere,
der Unter-Banner einen Adjulantew.-

Z, 4. Die Ober- so wie die Utiter-Banner, wer-
den- von dem Gouvernement ernannt. Die-Hau^t-
leute und. OMüre werden-durch einen Verein ae-
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wählt, las»'» -eve Gemeinde zwey Deputirte za
vrm Unter . vBanner schickt, mit welchem sie über
die Wahl der Ossiziere sich berathschkagen. Das

Resultat wird i>ew Ober-Banner zur weitern Be¬
stätigung VeS Gouvernements vorgelegt.

tz. Die Compagnien werden nuinerirt und
stellten sich, nach der dadurch festgesetzten Ordnung^
a-f.

tz. 6 Vom r8U» bis zum vollendeten.Lasten
Jahre muß jever waffenfähige Manw in dem Ban¬
ne» Dienste thun.

Nur wirkliche Krankheit und Gebrechlichkeit
durch den vereideten Banner-Arzt attestirt, kann
eine Ausnahme machen.

Die Prediger, Aerzte und Apotheker so wie die
Glöckner sind vom gewöhnlichen Dienste befreit;
jedoch verrichten die Aerzte so wie diESturmglocke

ruft, ihre Funktionen hlMer dem Kampfplätze ; Vie
Apotheker alS Gehülsen- der Aerzte.

Die Prediger -gehen beim Kampfe mit aufop¬
ferndem Beispiele ihrer -Gemeinde als wahre Lehr
rer der Religion, voran.

tz. 7. Ein jeder Banner wird einen Hauptmann
haben, dessen Fahne auS den drey Belgischen Na» ,
tional Farben zusammengesetzt ist. Die Fahnen der /
Unter - Banner haben Orange und gelb als Haupts
Farbe in deren Mitte die National - Farben sich f
befinden Für Gott und Vaterland und '
der Name deü Banner sind die Inschrift des- ^
selben. >

Vereine von Frauen und Mädchen jedes Banners
werden eS sich gewiß zur Ehre schätzen, die Anfer¬
tigung derselben zu befördern.

Wenn die sän,örtlichen Banner organiflrt sind,
sollen die Fahnen, welche vorher von dem Predi¬
ger feierlich eingeweiht durch einen dazu gesandten
Commiffär de- Gouvernement- jedem Banner über¬
reicht und dadurch dtese Schaar al- Vaterländs-
Derthridiger anerkannt werden;
- §^8- Die Sturm-Glocke gicbt das Zeichen sich

zu verfammken, und zwar die von Düsseldorf, Kai-
fkrswertb und Opladen u. s; w. das Versammlung-'

- Signat für ihren Banner,
Jede Compagnie -hat ihren Allarm-Platz :von

welchem sie sich schleunig nach dem Haupt-Allarm.
? Platz ihres Banners begiebt; von wo nach Erfor
-dern die Massen auf den Play hingeleitet werden,
wo die Noth sie erheischt.

tz. 9. Jedes Dorf hat eine Poltzey-Wache von
-g Mann, welche vorzüglich des NachtS acht giebt,
ob die Sturm'Glocke irgend wo gezogen wird.

Sollte vielleicht die kokakität verhindern, daß die«
se Zeichen gut vernommen werben können, so muß
der Unter-Banner einen Bericht darüber machen
und durch Signal-Stangen eine gewiße und schnelle
Communikarion herzcstellt werven.

Bey jedem Falle, -wy schnelle Hülfe nöthiz i-st
werden außerdem die nächsten Orte auch durch
Bothen benachrichtiget- und sind verpflichtet die
Nachricht werter gelangen zu lassen, so, daß durch
keinen Zufall die Hülfe verzögert werven kann.

tz. 10. Zwischen dem Unter-Banner eines jeden
Banner- und dem Bürgermeister seine- Distrikts
muß eine Uebereinkunft- «egen Munition statt fin¬
den, und es ist die Sache des Erstem für die An-
fertigung derselben so wie für die Brauchbarkeit
der Gewehre Sorge zu tragen.

tz. n. Ws e- möglich ist und gewünscht wird,
soll jedem, Banner Musik zu führen so wie ei«
Trommel öder Trompete um ihn zu versammle»
und das .Zeichen zum Angriff zu geben, »erstat¬
tet seyn.

tz. i2. Die Auszeichnung in der Kleidung der
Offiziere -und Wehrmänner ist auf folgende Art
bestimmt.

Der Ober, UntersVanner und Hauptleute, trage»
l .rine Binde mit den drey National Farben um den
l rechten, die-übrigen Offizieren aber eine ähnliche
j um den linken Ober-Arm.
i Die Unter-Offiziere und Wehrmänner tragen eia
I hellblaues Band, erster» -um den rechten, letztere
! um den linken Ober-Arm.
^ Sobald der Landsturm im Thätigkeit tritt, wer-
g den diese Zeichen zu rragen erlaubt und nur Pflicht»
z widrige- Benehmen, kann den Verlust derselben
, für -Einzelne so wie für ganze Gemeinden nach
( sich ziehen.
' ^ES sollen dieselben überdem'künftig'«!- ein Ehren¬

zeichen und zur Erinnerung für Jeden dienen, der
in dieser großherzigen Zeit die Waffen für da-
Vaterland trug.

Die Offiziere ttragen grüne Feldmütze» mit Hells
blauem Rande, Säbel oder Degen und brauchen
^keine Gewehre zu führen, wenn sie es nicht alS
gute Schützen, um den Feind zu schaden, thun
wollen

tz. rz. Der Dienst des Landsturm- besteht in
Vorposten und Polizey-Wachen, Patrouillen und
Tronsporlen Der Gefangenen und verdächtigen
Menschen.

Der Vorpostendienst wird im Allgemeinen vom
^ Ober-Banner anaeordnek, in dem er festsekt, wie



viel jeder Banner rur VorpestenrKette am Rhein j tz. i8. Jeder Wehrmann im Landsturm der ge.
beitragen muß. Te Dienst im Innern und die t gen den Feind derwvndet wird, ist im nächsten
Polizey» Pa:rou,ll!-n bestimmt der Unter-Banner. ^ Hospital auf Kosten des Staats zu heilen und z«

§. 14- Die Bestimmung dcS LandSsturm« ist, k verpflegen. Sollte «in zum Landsturm oufgerufener
dem Feind, wenn er in einzelnen Partheicn über f Mann, in Gefangenschaft gerathen, und der Feind
Len Rhein gehen sollte, dies mach Möglichkeit zu ^ -sich beikommen lassen, denselben härter zu behänd,
verwehren, und allein oder in Verbindung devTrup« H len, alS andere Gefangene auS dem stehenden Heere,
pen, nach Kräften mit dagegen zu würfen. ^ so werden gleichwie in anderen deutschen kan-

tz. rz. Um das Verhällniß zwischen dem Bür- H dern die allerstrengsten Repressalien ohne Verzug
germeister jedes Distrikts und dem Ober- und Un' ^ gebraucht werden.
ler-Banner vorläufig sestzusetzen, verstehteS sich von i tz. 19. Verstümmelte haben Anwarthschaften auf
selbst, daß letztere in ihren bürgerlichen Verhält- f Bedienungen oder Invaliden Pensionen re.
Nissen demselben untergeordnet bleiben, und müssen ^ Für die Wittwen und Waisen derer die auf
dieselben daher alle auf die Gemeinde Bezug ha- ^ dem Bette der Ehre gestorben, soll vorzugsweise

gesorgt werden.
§20- Ueberhanpt sollen denen, die sich durch Hel¬

denmuts, beim Landjiurm Hervorthun, dieselben Wür¬
den und Auszeichnungen gewährt werden, als dem
stehenden Heere.

8 - Li. Die Subordination unter den Offizierekwährt nur so lange, als die Sturm - Mannschaft
4 zum Uebungs- oder wirklichen Dienst gegen den
t -4 eind aesämmelt ist. dann dina-a?n in

benve Befehle, demselben 'sogleich ckommunizire«
und mit dem Bürgermeister vereinigt di« besten
und für daS Wohl der Einwohner brabzweckensten
Waäßregeln ergreifen.

tz. iS. Um jeder Unordnung vorzübeugen, wer¬
den folgende KriegS-Artikel zum Leitfaden der
Bestrafung dienen: , . .

Jeder eigenmächtige AngriD Räuberen und Feind gesammelt ist, dann hingegen ist sie strenge
f uNd die Offiziere lassen über Ungehorsame nach denPlünderung gegen Eigenthum oder Besitz ohne

Ordre der Behörde», jeder Versuch zur Auf- s
lehnung gegen Abgaben, Verpflichtungen, Dien- ^
pe und schuldigen Gehorsam gegen Otts- f

deschwornen Artikeln auf der Stelle Stand- Recht
halten.

Alle militärische Titulaturen und Adressen findest
ausser dem wirklichen Dienste nicht Statt, und wer-

Hbrigkeiien, durchstuiiücfugteS Zusammenkaufe» z den aufven Briefen die gewöhnlichen Civil-Adressen
und Bewaffnung begünstigt -oder veranlaßt, 4 tinten mU dem Bemerken Landsturm- Sachen,

wird unnachsichtlich mit dem Leben gebüßt. . 22. Nachlässigkeit ober Widersetzlichkeit im
— Eben so Anstiftungen und Meutereien- - k Dienst, werden, wie obige Verbrechen, durch ein

2) Desertion nach der Heimarh, Weigerung dem 7 Kriegs -Gericht, von dem Ober-odcr Unter-Ban-
Aufgebote zu folgen und Widersetzlichkeiten 's ner veranlaßt, entschieden, welches aus einem Haupt-
aeaen die Offiziere ziehen beschimpfende Stra- ,Z ^ und 2 Unter Lieutenants, 4 Unter-- -in-.» Offizieren und 4 Wehrmannern besteht, und deren
fen nach sich, als. einen abgesonderten Stand 1 viussoruck bis »u bren okfen
in dev Kirche oder wohl gar Verlust der Br-
Müdigkeit im Districk, Verlust des TragenS
der National Kokarde rc.

Z)'Feige und solche die iSren anvertrauten Po¬
sten ohne Noth verfassen, sollen die Waffe»
verliehren.

Ihre gewöhnlichen Abgaben und Leistungen
sollen verdoppelt werden Sie sollen der kör¬
perlichen Züchtigung unterworfen ftyn Wer
Sclavensinn zeigt»., ist als Sklave zu bchandlen.

tz. 17 Zur Geistlichkeit deS Landes wird Vas

^ Ausspruch bis zu drey oder vier Wochen Gefäng-
niß bestimmen kann. Größere Strafen müssen erst
von dem Gouvernement verfügt werden, an wel¬
ches der Ausspruch deS Kriegsgerichts zur Ent¬
scheidung gelangt.

Ueber einen Unter-Banner hält der Ober-Ban¬
ner, z Unter-Banner mit z Hauptkeuten, z Ober¬
und z Unterlieutenants Gericht, über einen Haupt-

. mann, ein Unter - Banner, z Hauptleute, z Ober¬
und z Unterlieutenants.

Bey, dem Kriegsgericht über einen Lieutenant prä-
sidirl ein Hauptmann rc.

, H 2!?. Da die am Rhein gelegenen Ortschafien
f im Falle einzelne Partheien deS Feindes herüber

noch nie getäuschte Vertrauen gehegt, daß sie dem j gehen sollten, nichts detachipen können, um sich nicht
Volke den Geist und den Zweck aller dieser Vor- 'r selbst zu entblößen, so werden aus den rückwärts
schriften wiederhvhkt erklären und einprägen, mö ( dem Rhein am nacktsten liegenden Ortschaften, Re-^ .. - . .. . s servcn gebildet, welche den Vorposten zu Hülfe eilen,
gen, jabaß sie die ihrer C.elfvrge anverkrauten ? ^ 24 Dte zu formirende Landsturm Kavallerie,
Gemeinen in keinem Drangsale und in keiner Ge- s welche nach Verhällniß 1 oder 2 Offiziere komman-
fahi! aus de,, Augen verliehren, oder von Ihnen / dreien, wird zum Paireu ir » und zur Bricfkclte
weichen werden.



gebraucht, die von der höchsten Wichtigkeit, ist, um
auf allen Punkten zugleich von der Gefahr benach¬

richtigt werden zu können.

8> 25. Jeder Lanner hat einen Vorposten - Com-
Mandanten, welcher die Verpflichtung bat, für die

richtige Aussetzung der Posten, so wie für deren
Thätigkeit und Oiensterfüllung zu sorgen. Alke Ab¬
änderungen können nach dem Locale von demselben

vorgefchlagen, nicht ohne Befehl des Ober - Ban¬
ners in Ausübung gebracht werden.

§. r<5. Militärische Uebungen der verschiedenen
Banner sind nicht nöthig; Math und Enthusias¬
mus leite sie regellos auf den Feind, denn varlnn

liegt, eben die Furchtbarkeit des Landsturms Da¬

hingegen darf der Ober - Banner deS Sonntags

zuweilen ohne vorher avertiren zu lassen, in einem
Banner Sturm lauten und die Wehrmänner zu¬

sammen kommen lassen, um zu sehen, ob sie schnell
bei der Hand und ihre Gewehre gehörig, im. Slan?
de seyen.

Line solche Uebung darf jedoch nur nach vorhe¬

riger Genehmigung des Gouvernements Statt finden.
K. 27. Erbeutete Waffen, Munition Proviant ge¬

hören der Gemeinde; Geld und andere Dinge be¬

hält, wer sie gewinnt-
§. 28. DaS System der Ordonnanzen- Bothen^

Späher um fortwährend gute und häufige Nach¬
richten einzuhoken- ist auf'S schnellste und fleißigste

zu verbreiten- und in Ausführmig zu bringen.
§. 2y. Wie bei einer Fuß - Post sind täglich von

Meile zu Meile Bolhen zu schicken. Auch Weiber
und Kinder von, !L b.iS- lZ Jahren- sind hierzu

brauchbar.
Bey nahender- Gefahr stellt man Späher

auf alle Kreutzivege, Berge und Hügel. Genau ist

zu berechnen, in wie viel Zeit jeder seinen Weg
zurücklegen, oder seine Ordre- überbring-en könne
(auf welcher die Abgangs - Stunde stets zu notiren ist.

zr. Mut-willige.und nachlässige Verspätungen

sollen durch körpcrlicheZüchtigungen geahndet werden.
Scharfer, noch, absichtlich lügenhafte Berichte, zrm

zu täuschen, oder sich wichtig zu machen.
§. za. Die Orts - Obrigkeiten- GutS - Besitzer,

Pfarrer, Post - Offizianten, Schullehrer, Actuarien rc.

sind die Direktoren dieses-Ordonnanzen - Systeiys,
»nd haben ihre Untergebenen zu prüfen und rege

zu erhalten.
Die Landes - Gendarmerie soll gehalten- seyn, sel¬

bige zu befördern, und wird solcher, wie allen ge-
nannten Personen,.dies hierdurch zur ausdrücklich¬

sten Pflicht gemacht.§. gz. Diese Späherey-, weitentfernt, verächtlich
zu seyn, ist Pflicht gegemdew Feind und vom höch¬sten Werthe und muß daher! überall aufgemunterr
werde».

Keine Unternehmung kann ohne sie gelingen. Nur

Spionerie als Handwerk und für den Feind, ist
rin Verbrechen und beschimpfend.

Die Unüberwindlickkeit eines Volkes hangt nicht

Von einer besonder» Beschaffenheit des Terrains ab.
Die Sümpfe der alten Deutschen, die Gräben

->. osi-d-riänder. die Hßcken und das

Buschwerk der Dendee, die Wüsten Arabiens, d:e
Berge der Schweizer, der wechselnde Botcn der
Spanier und Portugiesen haben, vom Volke ver--

theioigt, stets' ein und dieselbe Folge erzeugt.
Hat der Gebirgsbewohner den Vorthcil unangreif¬

barer Höhen- Schlupfwinkel durch Felsen gesichert,
so hat der Bewohner der bebauten Ebene seine Scen-
Wälder und Sümpfe und den Vortheil, leichter

eine gewisse Menge auf einen Fleck zu versammle»,
als die zerstreut liegenden Wohnungen in dsn Ber¬
gen dies gestalten: ' , .

Hat auch der Angreifer die Wahl des Angriffs'.
Punkts für sich, Vaterlandsliebe, Ausdauer, Er¬

bitterung, nähere Hülfscpiesisn^gsbon auf die Länge
hem Vaterlands-Vertheidige.r das Uebexgewicht.

Dü ffe ld 0 r f den iz/25. Dezember iHi
Der provisorische General-Oouverneür,.

_ Justus G r u n «Jl. -
Im Dezember rS rz Uin Leipzig erfchieuen unv

in allen Buchhandlungen für.rr-Stbr. geheftet z»

haben: Der Rbein ist n ech t hie imtürlich« Grenze

zwischen Deutschland und Frankreich. Eine Denk¬

schrift, den Deutschen und' Fpanzos-n gewidmet,

vo» einem Staatsmann, io der Einsamkeit.-__.i —---.

Latein , Griechisch, Französisch und Deutsch kan«

man lernen bei Prof. Syelten am BriHe.rthoe

Nro. 9.06^ . .

Bei I. C. Blaser in der Marktstraße sind ange-
kommen:

Frische Cabeljau das Pfund zo Stüber: frische

Schrveninger süße Schellfisch das Pfund 12 Stbr.

frische Bückinge ü r Stübers holländische- Häringe

von 4 und 6 Stüber-.

Große Rosinen zv Stbr.; Mandcln in Schahlen

28 Stbr.; Brunellen zo Slvr.; Arac L Rtkr.»

Mallaga i Rtlr. die Bouleille.

Unterzeichneter ist Willens seyn Haus auf meH-

rerc Jahre, zu verpachten.

Ke mp erd Ick, Gastgeber.

-
-

i

i
i

i
i

-
-
-

k

j
/
/

Wo ein sechsjähriges wohlezuberillenes Reitpferd

für einen billigen Prech zu kaufen steht ist zu er¬

fragen bei Herrn Baumeister Schnitzler in der Sk,

leestraße am Flinger Thsr auf dem-zweiten Stock.

Es sucht jemand am Markt, auf der Flinger-

Volker - oder Bcrgcrstraße ein Haus zu miethen»

Wer? erfährt man bei der Expedition.

Die Sümpfe der alten Veuticycn, vie braven . Notar Euler in Düsseldorf gibt Anweisung, zu
und Kanäle der Niederländer, die Hßcken und das f Kapitalien.
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